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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 2 Haßfurt, 11.01.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bekanntmachung zur Überschreitung des Inzidenzwer-
tes größer 200 
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Teil  I 

 

Bekanntmachung 
 

des Landratsamts Haßberge 
zur Überschreitung des Inzidenz- 

wertes größer 200 
vom 11.01.2021 

 
Auf Grund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) erlässt das Landratsamt Haßberge ge-
mäß § 25 Abs. 1 Satz 2 der Elften Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) vom 15. De-
zember 2020, letztmals geändert durch die Verordnung vom 
8. Januar 2021 und § 65 der Zuständigkeitsverordnung, 
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) und Art. 3 BayVwVfG folgende  
 

Bekanntmachung 
 
1) Das Landratsamt Haßberge gibt ortsüblich bekannt, dass 

der nach § 28a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenz-
wert von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
am 11.01.2021 überschritten ist (200,3, Stand 
11.01.2021, 0:00 Uhr). 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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2) Das Landratsamt Haßberge weist darauf hin, dass ab 
dem Tag der erstmaligen Überschreitung des unter 1) ge-
nannten Inzidenzwertes die nachfolgenden Regelungen 
gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 der 11. BayIfSMV gelten:  
Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der 
nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenzwert 
von 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS- 
CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
überschritten, so sind unbeschadet der §§ 2 und 3 tou-
ristische Tagesausflüge für Personen, die in dem betref-
fenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt 
wohnen, über einen Umkreis von 15 km um die Wohnor-
tgemeinde hinaus untersagt. 
 

3) Von der Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 4 der 
11. BayIfSMV wird kein Gebrauch gemacht. 

 
 
Hinweise: 
Um eine weitere Virusausbreitung zu verhindern, ist es drin-
gend notwendig, jegliche dichte Menschenansammlungen, 
beispielsweise auch an beliebten touristischen Ausflugszie-
len, zu verhindern, da auch im Freien eine - wenn auch im 
Vergleich zu Innenräumen geringere - Gefahr der Virusüber-
tragung durch Aerosole nicht ausgeschlossen werden kann. 
Die Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 1 der 11. BayIfSMV ist 
daher erforderlich, um die Mobilität hinsichtlich touristischer 
Tagesausflüge, d. h. Ausflüge, die der Freizeitgestaltung (z. B. 
Wandern, Spazierengehen, freizeitsportliche Aktivitäten) die-
nen, aus Gebieten mit besonders hoher Inzidenz heraus ein-
zuschränken und auf diese Weise eine Ausbreitung des Infek-
tionsgeschehens zu unterbinden. Maßgeblich für die Berech-
nung der 15 Kilometer sind jeweils die Gemeindegrenzen. Bei 
Vorliegen triftiger Gründe ist das Verlassen des 15-Kilometer-
Radius um den eigenen Wohnort weiterhin möglich. Hinsicht-
lich des Vorliegens triftiger Gründe kann der Katalog des § 2 
Satz 2 Nr. 1 bis 9 und 11 bis 13 der 11. BayIfSMV herangezo-
gen werden. Gerechtfertigt ist das Verlassen des Radius mit-
hin insbesondere, wenn die eigene Arbeitsstätte oder Betreu-
ungseinrichtung der Kinder außerhalb liegt. Die in § 2 Satz 2 
Nr. 10 der 11. BayIfSMV geregelte Ausnahme für „Sport und 
Bewegung an der frischen Luft“ begründet ausdrücklich keine 
Rechtfertigung für das Verlassen des 15-Kilometer-Radius. 
Dies fällt in den Bereich der „touristischen Ausflüge“. 
 
Haßfurt, 11.01.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 
 

 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


